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Volkszählungen massgebenden Bestimmungen.

Schweden.

Wohnbevölkerung mit Kenn­
zeichnung der vorübergehend Abwe­
senden.

In Stockholm und Gotenburg 
wurden alle im Zeitpunkt der Zählung 
ortsanwesenden und vorübergehend 
abwesenden Personen gezählt.

Die Wohnbevölkerung besteht 
aus den im Orte ansässigen und steuer­
pflichtigen Personen.

Norwegen. Spanien. Portugal.

Den Gegenstand der Volkszäh­
lung bildete die ortsanwesende oder 
faktische Bevölkerung mit Bezeich­
nung der vorübergehend Anwesenden 
[Zählbogen — „Specialliste“ — a) An­
wesende — tilstedevaerende —]; da­
neben wurden auch die vorüberge­
hend Abwesenden ermittelt [b) fra- 
vferende].

Zur ortsanwesenden Bevölkerung 
gehörten alle Personen, welche in der 
Nacht vom 31. Dezbr. an dem Orte 
übernachtet hatten oder zugereist ka­
men; als vorübergehend anwesend war 
jemand zu betrachten, wenn er seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz an einem an­
deren Orte hatte. Personen, die ge­
wöhnlich au dem Orte wohnten, in 
der Nacht vom 31. Dezbr. jedoch zu­
fällig ausserhalb desselben sich auf­
hielten, galten als vorübergehend ab­
wesend.

Vagabonden, herumziehende Zi­
geuner u. s. w. durften nicht unbe­
rücksichtigt bleiben.

Die veröffentlichten Ergebnisse der 
Volkszählung beziehen sich auf die orts- 
anweseude Bevölkerung.

Es wurden ermittelt die recht­
liche Bevölkerung — poblacion de 
derecho: „todas las personas corre- 
spondientes ä la fainilia, presentes y 
temporalmente ausentes“ — und die 
vorübergehend Anwesenden — 
transeuntes „ijue accidentalmente pa- 
sen la noche de la inscripcion en la 
fainilia“ — welche mit der anwesenden 
rechtlichen Bevölkerung zusammen die 
thatsächliche ortsanwesende Bevölke­
rung — poblacion de hecho — aus- 
maeliteu.

Die rechtliche Bevölkerung war 
noch in Bürger — vecinos — und in 
Wohnhafte — domiciliados — zu un­
terscheiden (nach Massgabe des Mu- 
nicipalgesetzes v. 20. Aug. 1870): 

Bürger (vecino) war jeder selb­
ständige Spanier, der in einer Ge­
meinde gewöhnlich wohnte und in 
dieser Eigenschaft in das Einwohner- 
Verzeichniss eingetragen stand; wohn­
haft (domiciliado) jeder noch nicht 
selbständige Spanier, der gewöhnlich 
in der Gemeinde wohnte und im 
Hause oder in der Familie eines an­
deren Bürgers lebte; vorübergehend 
anwesend (transeunte), wer sich zu­
fällig in der Gemeinde aufhielt, ohne 
weder Bürger noch Bewohner (domi­
ciliado) zu sein.

Anstaltsinsassen konnten dem­
nach, je nach den Umständen, sowohl 
zur rechtlichen Bevölkerung, als zu 
den vorübergehend Anwesenden ge­
rechnet .werden.

Reisende in Häfen, auf Eisen­
bahnen und Posten wurden mittelst 
der gewöhnlichen Formulare am 31. 
Dezbr. von den Hafenkommandanten, 
den Vorständen der Eisenbahnen und 
Postverwaltungen gezählt, wenn ihre 
Zählung sonst nicht erfolgt sein würde.

Personen, die in der Nacht vom 
31. Dezember starben, wurden nicht 
mit aufgenommen, dagegen die Kin­
der, welche in dieser Nacht geboren 
wurden mit der Bemerkung „neuge­
boren“ (recien nacido).

Ortsanwesende und die Ele­
mente zur Wohnbevölkerung.

Die ortsanweseude Bevölkerung 
bestand aus allen in der Nacht vom 
31. Dezbr. 1877 auf den 1. Januar 
1878 in Portugal und den anliegen­
den Inseln anwesenden Personen mit 
Bezeichnung der nur vorübergehend 
in den einzelnen Haushaltungen An­
wesenden (transeuntes), d. h. deijeui- 
gen, die sich in der Familie, wo sie 
angetroffen wurden, nur zufällig auf­
hielten.

Nach Abzug der letzteren und 
Hinzunahme der vorübergehend aus 
ihrer Familie abwesenden Personen 
(temporariamente ausentes) erhielt 
man die Wohnbevölkerung. Als vor­
übergehend abwesend wurden behan­
delt solche Personen, die zur Familie 
gehörten, aber zeitweise von ihr ent­
fernt waren, wie Reisende zu Wasser 
und zu Lande, Fischer, wandernde 
Kaufleute (Hausirer), Schüler in aus­
wärtigen Anstalten, Soldaten im ak­
tiven Dienst, Insassen von Hospizen 
und Krankenanstalten.

Nicht als vorübergehend abwe­
send sollten Geistliche, Justiz- und 
Polizeibeamte u. s. w. betrachtet 
werden, wenn sie in jener Nacht in 
Ausübung ihres Dienstes ausserhalb 
ihrer Wohnung waren.


